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Zustand Grundwasser Niedersachsens

https://www.nlwkn.niedersachsen.de; Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Aktueller Nitratbericht des Bundes zeigt 

Überschreitung Grenzwert von 50 mg/l 

Nitrat 

• 38 % der niedersächsischen GWM

• 28% der bundesweiten GWM

Nitratgehalte im Grundwasser



Zustand Fließgewässer Niedersachsens

4https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten

 nur 2 % der niedersächsischen Oberflächengewässer erreichen zurzeit die Ziele 

gemäß EG-WRRL

Chemischer ZustandÖkologischer Zustand / Potenzial



5Quelle: Bild  ©ZEIT Online; Zeichnung ©NLWKN

Neue Wasserrechtliche 

Anforderungen?

Bautechnische und Wasserrechtliche Anforderungen

Neue 

technische 

Regelwerke 

…
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Erforderliche Lagerraumkapazität nach DüV

Quelle: Bilder ©LK Cuxhaven



Erforderliche Lagerraumkapazität nach DüV

Düngeverordnung vom 26.05.2017 (BGBl. I S. 1305)

 Nach DüV § 12 Abs. 2 sind anfallende Mengen an verunreinigtem Niederschlagswasser 

von Silolagerstätten bei der Berechnung des Fassungsvermögens der Lagerbehältnisse zu 

berücksichtigen 

 Berechnung durch Planer; Prüfung durch Untere Wasserbehörde 

 Anlagen > 3 Großvieheinheiten je ha landwirtschaftlich genutzter Flächen sowie Betriebe, die 

solche Wirtschaftsdünger oder Gärrückstände erzeugen und über keine eigenen 

Aufbringungsflächen verfügen (gewerbliche Anlagen), haben nach DüV § 12 Abs. 3 ab     

1. Januar 2020 sicherzustellen, den min. in einem Zeitraum von 9 Monaten anfallenden 

flüssigen Wirtschaftsdünger oder Gärrückstände sicher lagern zu können

 Eine Mindestlagerdauer von 6 Monaten gilt für alle Betriebe! 

 Separat aufgefangenes belastetes Niederschlagswasser: Lagerkapazität von min. 4 Mon.

 Belastetes Niederschlagswasser kann landwirtschaftlich verwertet werden 

7Quelle: LWK Niedersachsen, Bezirksstelle Bremervörde; Koordinierungssitzungen der UWB der Landkreise „Bau ordnungsgemäßer Silolagerstätten“



Wasserrechtliche Anforderungen – JGS-Anlagen

WHG § 62 Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

 Für Anlagen zum Lagern, Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften sowie von 

vergleichbaren in der Landwirtschaft anfallenden Stoffen gilt der 

bestmögliche Schutz der Gewässer vor nachteiligen Veränderungen ihrer Eigenschaften.

 „Bestmöglicher Schutz der Gewässer“

WHG § 55 Abwasser „Beseitigung so, dass Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird“

AwSV - Umsetzung durch Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen, vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905)

Anlage 7 – Anforderungen an JGS-Anlagen

8Quelle: NLWKN, Jörg Schütte; Dr. Thomas Richter, InformationsZentrum Beton

„Bestmöglicher Schutz der Gewässer“



Wenn`s passiert: Verschmutzung von Oberflächengewässern

9

z.B. Abwasserpilz

 Gewässerverunreinigung: Hohe organische Belastung primär nachweisbar durch 

stark erhöhte Konzentrationen von CSB und anorganischer N-, P-Verbindungen 

sowie geringem O2-Gehalt durch mikrobielle Abbauprozesse

Nicht ordnungsgemäße Lagerung oder Behälter Erhebliche 

Organische Belastung

Quelle: Bilder ©LK Cuxhaven

„Bestmöglicher Schutz der Gewässer“ – nicht gewährleistet 



Wenn`s passiert: Grundwassergefährdung
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 Gewässerverunreinigung: erhöhte Konzentrationen von CSB und anorganischer N-, P-

Verbindungen mit Eutrophierungserscheinungen - Primärproduktion von phototrophen 

Organismen und folglich Sauerstoffzehrung

Erhebliche Belastung 

durch potenzielle 

Versickerung 

Quelle: Bilder ©LK Cuxhaven

z.B. Blutregenalge 
(Haematoccocus pluvialis)

Nicht ordnungsgemäß gereinigte Silolagerstätten bzw. 

mangelnde Entwässerungseinrichtung

„Bestmöglicher Schutz der Gewässer“ – nicht gewährleistet 



Wasserrechtliche Anforderungen - Biogasanlagen

WHG § 62 Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

 Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe 

sowie Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der 

gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen müssen so 

beschaffen sein und so errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass 

eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist. 

 „Besorgnisgrundsatz“: 

 Eintritt einer Gewässerverunreinigung muss nach menschlicher Erfahrung 

unwahrscheinlich sein. 

AwSV - Umsetzung durch Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

(Bund; ab 01.08.2017); 

Regelungen im Text § 37

11Quelle: NLWKN, Jörg Schütte; Dr. Thomas Richter, InformationsZentrum Beton, Bilder ©LK Cuxhaven

„Besorgnisgrundsatz“



Beispiel: Schadensfälle durch Biogasanlagen
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 in 10 Jahren über 650 bekannte Gewässerverunreinigungen durch JGS- / Biogasanlagen

  2 bekannte defekte Biogasanlagen im LK Cuxhaven im Jahr 2017 (Behältersohlen 

undicht)

Quelle: ©Süddeutsche Zeitung, ©Hamburger Abendblatt; Bild ©LK Cuxhaven

Rohrleitungen stellen 

in der Regel größtes 

Schadenspotenzial dar!



Anforderungen an Entwässerungskonzept

Benutzung eines Gewässers bedarf grundsätzlich der Erlaubnis nach WHG § 8 Abs. 1 

Allgemein gilt: alle Flächen auf denen wassergefährdende Stoffe befördert, gelagert, 

zwischengelagert oder anders dort hingelangen können, müssen flüssigkeitsdicht und

medienbeständig hergestellt werden 

 Alle dichten Flächen sind gezielt zu entwässern (entsprechend dem TRwS-Regelwerk 

Arbeitsblatt DWA-A 792) 

 Die Ausführungsmöglichkeiten der Entwässerung von Silolagerstätten sind im TRwS-

Regelwerk (Arbeitsblatt DWA-A 792, Kap. 6.3.3) dargestellt
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Quelle: LWK Niedersachsen, Bezirksstelle Bremervörde; Koordinierungssitzungen der UWB der Landkreise „Bau ordnungsgemäßer Silolagerstätten“



Anforderungen an Entwässerungskonzept

Benutzung eines Gewässers bedarf grundsätzlich der Erlaubnis nach WHG § 8 Abs. 1 

• Versickerung des Niederschlagswassers von Dachflächen 

• Versickerung von behandeltem Niederschlagswasser 

• Einleitung von Niederschlagswasser von Dachflächen in die Vorflut 

• Einleitung von behandeltem Niederschlagswasser in die Vorflut
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Benutzung des Grundwassers:

Benutzung des Oberflächengewässers:
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Quelle: LWK Niedersachsen, Bezirksstelle Bremervörde; Koordinierungssitzungen der UWB der Landkreise „Bau ordnungsgemäßer Silolagerstätten“

Benutzung für landw. Betriebsflächen grundsätzlich erlaubnispflichtig



 Das Oberflächenwassermanagement ist betriebsindividuell und Bedarf der

aktiven Umsetzung durch den Landwirt

Entwässerungskonzept für 

verunreinigtes 

Niederschlagswasser

Oberflächenwassermanagement für landw. Betriebe 

 Konzepterstellung mittels Planungsbüro / Bauberater

 Abstimmung auf betriebliche Gegebenheiten und Erfordernisse

 Schaffung von Klarheit und Betriebssicherheit

 Umfang versiegelter Flächen – Differenzierung der Flächen

 Trennung des Niederschlagswassers nach Verschmutzungsgrad 

 Erforderliche Einweisung und Sensibilisierung von Mitarbeitern, Lohnunternehmern, 

Fremdfirmen

Abschlussbericht (2019) M&P 170956: Entwässerungskonzepte für verunreinigtes Niederschlagswasser – Oberflächenwassermanagement für landwirtschaftliche 

Betriebe. Projektleitung Dipl.-Ing. M. Wieschemeyer. Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH.



S
ta

ll
 2

Lager-

behälter

S
ta

ll
 3

Halle

S
ta

ll
 1

Wohnen
Silo 1Silo 2

Grundskizze landwirtschaftlicher Betrieb

V
o

rf
lu

te
r



Silo 2

F
e

rm
e

n
te

r

N
a

c
h

g
ä

re
r

G
ä

rr
e

s
t

Grundskizze Biogasanlage

Silo 1
V

o
rf

lu
te

r



S
ta

ll
 2

S
ta

ll
 3

HalleS
ta

ll
 1

WohnenSilo 1Silo 2

V
o

rf
lu

te
r

Behandlung

Lager-

behälter

Einleitung in den Vorfluter nach Behandlung

Unbelastetes

Niederschlagswasser 

von Dachflächen

Belastetes

Niederschlagswasser 

von Betriebsflächen

Landwirtschaftliche 

Verwertung

A
n

fo
rd

e
ru

n
g
e
n
 d

e
r 

U
W

B
 b

e
a

c
h

te
n
!



S
ta

ll
 2

S
ta

ll
 3

HalleS
ta

ll
 1

WohnenSilo 1Silo 2

Behandlung

VersickerungVersickerung

Versickerung nach Behandlung

Unbelastetes

Niederschlagswasser 

von Dachflächen

Belastetes

Niederschlagswasser 

von Betriebsflächen

V
e

rs
ic

k
e

ru
n

g

V
e
rs

ic
k
e
ru

n
g

Lager-

behälter

Landwirtschaftliche 

Verwertung

A
n

fo
rd

e
ru

n
g
e
n
 d

e
r 

U
W

B
 b

e
a

c
h

te
n
!



Lagerbehälter

Lagerung und landwirtschaftliche Verwertung

Belastetes

Niederschlagswasser von Betriebsflächen



GW-Stand

min. 1 m Abstand

Versickerung unbelastetes Niederschlagswasser

Unbelastetes

Niederschlagswasser von Dachflächen

Versickerung



Behandlung Vorflut

Einleitung in den Vorfluter nach Behandlung

Behandeltes

Niederschlagswasser

Belastetes

Niederschlagswasser



Behandlung

Versickerung

Versickerung nach Behandlung

behandeltes

Niederschlagswasser

Belastetes

Niederschlagswasser

min. 1 m Abstand

GW-Stand



Vorbehandlung

Pflanzenbeet

Versickerung nach Vor- und Nach-Behandlung

behandeltes

Niederschlagswasser

Belastetes

Niederschlagswasser

GW-Stand

min. 1 m Abstand



Unterscheidung der Bemessung des Rückhaltevolumens 

bei Verwertung bzw. Behandlung:

• Kurz- und mittelfristige „Zwischen-Speicherung“ bei einem Starkregenereignis

• Langfristige Speicherung (z.B. bei Verwertung auf ldw. Flächen oder Behandlung in einer 

Anlage)

• Die Bemessung muss gemäß DWA-Regelwerk (DWA A 117) 

für ein 5-jährliches Ereignis erfolgen

• Bemessung des langfristigen Speichers bzw. Ausgleichsbehälters bei Verwertung für min. 4 

Mon. unter Berücksichtigung des entsprechenden Niederschlages sowie der versiegelten 

Flächen, welche an die Speicherung angeschlossen werden sollen. 

• Verdunstungskorrektur von 15% gemäß DWA-Regelwerk DWA A 792

VolumenSpeicher (m3) = Avers. x 800 mm/a  x je Monat Lagerdauer min. 1/12 dieses Wertes x 0,85 Abflussbeiwert

Bemessung des Rückhaltevolumens



Umgang mit Niederschlagswasser auf landwirtschaftlichen Betrieben

Betrieb (z.B. Güllebehälter)

Zwischenlager klein

erlaubnisfrei

Landwirtschaftliche Flächen

Zwischenlager 4 Monate

erlaubnisfrei

Oberflächenwassermanagement

In alle Fällen gilt: Verschlechterungsverbot 

und Verbesserungsgebot der Gewässer ist 

nach EG-WRRL zu beachten!

grundsätzlich

erlaubnispflichtig 

Einleitung in Oberflächengew.

unter Berücksichtigung der 

stofflichen und hydraulischen 

Leistungsfähigkeit der Vorflut

grundsätzlich

erlaubnispflichtig 

Einleitung ins Grundwasser 

durch Versickerung

zzgl. Beachtung DWA 

Regelwerke 117 / 138 /153

belastet
jaBetriebs- / Siloflächen 

Verwertung Behandlung Einleitung Gewässer

nein
unbelastet

Dachflächen
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nach Engels & 

Tamke
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Behandlung - Vorstellung von Verfahrensansätzen



Vorstellung von versch. Verfahrensansätzen

Mehrstufige Behandlung

© Engels & Tamke

Pflanzenbeet

© subterra

Containeranlage

© Flexbio



Beispiele von Behandlungen aus der Praxis



Bei Fragen wenden Sie sich gern an mich 

oder an die Ansprechperson in der 

zuständigen UWB der Landkreise!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


